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Bekanntmachungen der Alliierten

Alliierte Kommandatura Berlin
BK/O (46) 101a

26. Februar 1946
Anordnung

Um den Einfluß des Nationalsozialismus und Mili
tarismus in dem öffentlichen und wirtschaftlichen Leben 
Berlins völlig auszumerzen und die Entwicklung wahrer, 
demokratischer Einrichtungen zu fördern, wird hiermit 
angeordnef:

1. Es ist ungesetzlich seitens irgendeines Zweiges der 
Verwaltung, irgertWeines öffentlichen oder privaten 
Betriebes oder einer Privatperson, ohne besondere 
Genehmigung der Alliierten Kommandatura in 
irgendeiner beaufsichtigenden oder leitenden Stel
lung oder in einer Stellung, die Aufsicht über Per
sonal mit sich führt, nationalsozialistische Parteimit
glieder anzustellen oder in ihren Stellungen zu be
lassen, die mehr als nominell an der Tätigkeit der 
NSDAP teilgenommen haben oder die dem Vorhaben 
der Alliierten feindlich gegenüberstehen.

2. Personen sind aus ihren Stellungen wegen mehr als 
nur nomineller Tätigkeit in der NSDAP oder feind
licher Gesinnung dem Vorhaben der Alliierten 
gegenüber zu entlassen, wenn sie

I. der NSDAP beitraten oder, als Mitglieder an
genommen wurden, bevor Mitgliedschaft im 
Jahre 1937 Zwang wurde,

II. Amtsträger waren oder sonst aktiv in der Partei 
auf irgendwelcher Stufe von Orts- bis zu Reichs
stellen oder in einer der ihr angeschlossenen 
Gliederungen tätig waren sowie in Organisatio
nen, die militaristische Lehren fördern,

III. Naziverbrechen, Rassenverfolgungen oder unter
schiedliche Behandlung angestiftet oder an ihnen 
bejahend teilgenommen haben,

IV. offen erklärte Anhänger des Nazismus oder 
rassischer oder militaristischer Lehren waren 
oder

V. freiwillig der NSDAP, deren Führern oder 
Hoheitsträgern erhebliche moralische oder mate
rielle Unterstützung und politische Hilfe irgend
einer Art geleistet haben.

3. Weitere Richtlinien, welche Personen als aktive 
Nationalsozialisten, Militaristen oder als dem Vor
haben der Alliierten feindlich gesinnt zu betrachten 
sind, werden in den noch herauszugebenden Vor
schriften' enthalten und in jedem Bezirksamt dann 
einzusehen sein. (Entnazifizierungs-Bestimmung 
Nr. 1.)

4. Solche Personen dürfen in anderen Unternehmen, 
außer denen, von welchen sie entfernt worden sind, 
in untergeordneten Stellungen als gelernte oder un
gelernte Arbeiter oder für Bürodienste angestellt 
werden oder ihrem Beruf oder Handwerk als Privat
person nachgehen, vorausgesetzt, daß sie keine 
anderen Personen beschäftigen oder beaufsichtigen.

5. Sie sollen durch solche Personen ersetzt werden, 
die sich durch ihre politischen oder moralischen 
Eigenschaften als fähig erwiesen haben, zur Ent
wicklung echter demokratischer Einrichtungen in 
Deutschland beizutragen.


